
BGM Walter Reinthaler eröffnet die heutige Gemeinderatssitzung und begrüßt die anwesenden 
GR-Mitglieder. Ebenfalls begrüßt er die Zuhörer Herrn Bortenschlager und Herrn Köberl. Er 
stellt fest, dass die heutige zweite GR-Sitzung 2014 von ihm fristgerecht, jedoch entgegen des 
ursprünglichen Sitzungsplanes einberufen wurde.  
 
Er teilt mit, dass er gerade eben einen Dringlichkeitsantrag durch die ÖVP erhalten hat (Beilage 
1). Dieser wird verlesen. Er lässt über die Aufnahme des Dringlichkeitsantrages vor dem Punkt 
“Allfälliges” am Ende der Sitzung abstimmen: Die Aufnahme des Dringlichkeitsantrages wird 
mittels Hand erheben mit einer Gegenstimme des GR Ing. Badergruber beschlossen. 
 
Vorweg gibt er an, dass die Punkte 1 und 3 von der Tagesordnung abgesetzt werden müssen, da 
trotz intensiver Bemühungen des Amtsleiters, trotz Krankenstand und aus dem Krankenhaus 
heraus, keine umfassende Beratung und entgültige zur Entscheidungsfindung vergleichbare Ver-
tragsentwürfe erstellt werden konnten. Bevor in die Tagesordnung eingestiegen wird gibt er das 
Wort an AL Trausinger weiter, damit dieser die Absetzung erklären kann.  
 
 
 
Punkt 1 
AL Trausinger gibt an, dass der Grund für die Absetzung bei Punkt 1 der sei, dass im Zuge des 
Einlangens der Amtlichen Linzer Zeitung er darauf gestoßen sei, dass zwei andere Gemeinden 
einen Baurechtsvertrag ausgeschrieben haben. Er erklärt, dass keiner von den Architekten es für 
nötig gehalten hat, die Gemeinde darauf hinzuweisen, dass wenn Bauleitung und die Architek-
tenleistung gemeinsam vergeben werden und die Auftragssumme deswegen über 100.000,- € 
beträgt, es einer öffentlichen Ausschreibung bedarf. Daraus ergibt sich nun, dass die Bauleitung 
und Architektenleitung getrennt vergeben werden soll. Die Angebotssummen liegen zwar bei den 
meisten unter 100.000,- €, außer bei TEAM M. Dies liegt aber daran, dass die Textierungen in 
den Angeboten dermaßen unterschiedlich sind, dass hier auch kein direkter Vergleich möglich 
ist. Es soll erst im GR darüber beraten werden, wenn die Angebote durch die Hochbauabteilung 
des Landes OÖ geprüft wurden. GR Wiesner fragt nach, woher die unterschiedlichen Ausgangs-
summen kommen. AL Trausinger erklärt, dass die Architekten von verschiedenen Honorarbasen 
ausgehen. GR Wiesner hakt nach, ob es denn keine normierten Vorlagen dafür gäbe. AL Trau-
singer erklärt, dass diese zwar für die Architektenleistung existiert, nicht aber für die Bauleitung. 
Da die Angebote beides beinhalten, ist dies schwer zu überprüfen. GR Brandstötter regt an, dass 
die Angebote vorab im Bauausschuss besprochen werden sollen, damit jede Partei auf den glei-
chen Informationsstand ist. Die Vorgangsweise gefällt ihm nicht und er hätte große Probleme 
damit, wenn er heute darüber abstimmen müsse. Die Informationen seien ihm zu dürftig und AL 
Trausinger und BGM Reinthaler geben an, dass eben wegen dieser Undurchsichtigkeit dieser 
Punkt heute abgesetzt werden soll. Es wird allgemein zugestimmt, dass vor der nächsten Bera-
tung dieses Punktes der Bauausschuss zusammenkommen soll und von jeder Fraktion ein Vertre-
ter dabei ist. GR Mayr weist darauf hin, dass es in Zukunft nicht mehr zur Absetzung solcher 
Punkte kommen soll, denn dann würde es heuer nicht mehr zum Baubeginn kommen.  Er regt 
weiters an, dass zu diesem Punkt ehestmöglich eine neue GR-Sitzung gemacht wird. Dem stim-
men AL Trausinger und BGM Reinthaler zu. 

 
 

 
Punkt 2 
Verordnung über Erlassung von Verkehrsbeschränkungen und Verkehrsverboten zur 
Wahrung der Sicherheit des Verkehrs für Arbeiten auf bzw. neben der Straße 



Der Wegerhaltungsverband Innviertel ersucht um Erlassung einer Verordnung für das Güterweg-
netz im Gemeindegebiet. Diese sieht wie folgt aus: 

 
 



 
Nachdem diese VO dem GR mittels Beamer zur Kenntnis gebracht wurde und  hierzu keine Fra-
gen aufkamen wird diese Verordnung mittels Hand erheben einstimmig beschlossen. 
 
GR Bachmayer weist noch darauf hin, dass GR Wagner Herbert festgestellt hat, dass ein Teil-
stück vom Objekt Bischelsdorf 1 bis zur Autobahn nicht in der VO angeführt ist. Dies rührt aber 
daher, weil das Wegstück überhaupt noch nicht vom WEV erfasst wurde und kann daher auch 
nicht in der VO angeführt werden. AL Trausinger gibt an, dass dieses Teilstück vom WEV auf-
genommen werden soll, das sei dann ein Formalakt. 
 
Punkt 3 
BGM Reinthaler weist darauf hin, dass dieser Punkt abgesetzt wurde. 
 
 
 
 



Punkt 4 
Dienstpostenplanänderung 
Da Frau Kienbauer sich seit 8.3. im Mutterschutz befindet und Herr Kinzlbauer kurzfristig die 
Karenzvertretung als Schulwart in der Volksschule übernimmt, soll ein Gemeindearbeiter aufge-
nommen werden (vorerst befristet bis 30.9.2015) Auf Grund dieser Änderungen ist eine Dienst-
postenplanänderung notwendig. Derzeit sieht der Dienstpostenplan für den handwerklichen Be-
reich wie folgt aus: 

  
 

Gemäß der Absprache mit Frau Resch vom Land OÖ. wäre zum bestehenden Dienstpostenplan 
ein zusätzlicher Posten GD 19 für die Dauer der Karenzvertretung zu schaffen. 
 
Hierzu gab es keine Fragen oder Unklarheiten. Die Änderung des Dienstpostenplanes wurde mit-
tels Hand erheben einstimmig beschlossen. 
 
 
Punkt 5 
Grundsatzbeschluss Großraumstudie Antiesental – Versorgung Ort-Osternach 
Zur Versorgungssicherheit des Trinkwassers wurde vor ca. 3 Jahren eine Großraumstudie im 
Bereich des Antiesentals zur Feststellung in Auftrag gegeben. Das für uns betreffende Ergebnis 
wurde am 17.02.2014 in einem Gespräch zwischen dem ZT-Büro HIPI, Herrn Spitzlinger, der 
Gemeinde Ort und der Wassergenossenschaft Osternach zur Kenntnis gebracht. Dieses Ge-
sprächsergebnis wurde inzwischen auch durch die Wassergenossenschaft Osternach beraten. 
 
Mittlerweile gibt es beim Land OÖ einen Verordnungsentwurf mit weitgehendem Konsens der 
Parteien, in dem diese gegenseitigen Versorgungssicherheiten verschiedener öffentlicher und 
privater Wasserversorgungsbetriebe forciert und auch gefördert werden sollen (Tel-Gespräch mit 
Gemeindebund-Präsident Hingsamer vom 9.3.). 
 
Der GR soll heute einen Grundsatzbeschluss basierend auf diesem Gesprächsergebnis in nach-
folgendem Aktenvermerk vom 17.02.2014 fassen. Der AV mit dem zusammengefassten Ergeb-
nis wird dem GR mittels Beamer vorgetragen: 



 



 
 
 
 



BGM Reinthaler bringt zur Kenntnis, dass im Vorstand bereits die Frage aufgetaucht ist, warum 
nicht auch die WG Traxlham mit aufgenommen wird. GR Mayr gibt an, dass er der Meinung ist, 
dass sowohl mit der WG Osternach als auch mit der WG Traxlham eine entsprechende Vereinba-
rung zu treffen sei. BGM Reinthaler weist darauf hin, dass heute erst einmal über einen Grund-
satzbeschluss mit der WG Osternach abgestimmt wird. GR Brandstötter wirft ein, dass heute der 
Grundsatzbeschluss mit der WG Osternach heute sowieso beschlossen werden kann, weil es der-
zeit ja noch nicht mehr als eine Absichtserklärung sei. VIZE BGM Flotzinger gibt zu bedenken, 
dass die WG Traxlham eine Verpflichtung zur Versorgung der großen Reichersberger Betriebe 
hat und eine weitere Versorgung von ganz Ort fraglich sei. BGM Reinthaler fasst zusammen, 
dass das ZT-Büro HIPI grundsätzlich eine Vereinbarung mit der WG Osternach empfiehlt, was 
auch aus seinem Schreiben vom 21.03.2014, DI Ar/sm (Beilage 2), hervorging, das er am Freitag 
vor der Sitzung allen Fraktionen bereits zur Kenntnis gebracht hat. Er führt weiter aus, dass auch 
eine gewisse Empfehlung mit der WG Traxlham enthalten ist, insofern dass auch die WG Traxl-
ham abgesichert ist. Es soll also eine Art Ringversorgung mit WG Traxlham, WG Osternach und 
der Orter Wasserleitung entstehen.  AL Trausinger gibt an, dass es hauptsächlich um die Unab-
hängigkeit der Gemeinde Ort in Bezug auf die Wasserversorgung ginge. Wenn nun von der WG 
Traxlham Wasser bezogen wird, dann hängt die Gemeinde an einem zweiten Vertrag und dies 
hält er nicht für sinnvoll, wenn eine andere Möglichkeit mit der WG Osternach in der eigenen 
Gemeinde besteht. GR Brandstötter gibt zu bedenken, dass mit der Wasserversorgung St. Martin 
eine Vertragsänderung durchzuführen sei. AL Trausinger wirft ein, dass dies nicht notwendig ist, 
weil die Gemeinde Ort einen fixen Wasserbezug für 50 Jahre mit St. Martin vertraglich geregelt 
hat. Dieser läuft also noch ca. 45 Jahre. In diesem Vertrag ist eine Mindestabnahme festgelegt, 
die sowieso eingehalten werden muss. Er glaube außerdem, dass eher der Fall eintreten wird, 
dass die Gemeinde Ort in Zukunft mehr Wasser brauchen wird und St. Martin dieses gar nicht 
liefern kann. Er sähe es so, dass bevor mit St. Martin ein höherer Konsens eingegangen wird, soll 
die Gemeinde Ort in eine andere Richtung denken, also eher eine zusätzliche Versorgung durch 
die WG Osternach anstreben. Dieser Fall wird nicht gleich in den nächsten Jahren zutreffen, son-
dern ist eher mittelfristig zu sehen. Einen Zeitrahmen gäbe es hierfür nicht, denn es wäre ja mög-
lich, dass sich eine Firma mit einem sehr hohen Wasserverbrauch ansiedelt. GR Hölzl gibt zu 
bedenken, dass dies auch nicht der einzige Grund für eine derartige Vereinbarung sei. Es könne 
ja irgendwann einmal eine Störung der Zulieferung von St. Martin eintreten, eventuell durch ein 
technisches Gebrechen. In dem Moment steht die Gemeinde Ort ohne Wasser da. In der gleichen 
Situation befindet sich auch die WG Traxlham, die ja auch z. B. die Firma Gruber & Schlager 
versorgt. VIZE BGM gibt an, dass dies ja Sinn und Zweck dieser Überlegungen sei. Es soll von 
Eberschwang bis Antiesenhofen eine Möglichkeit gefunden werden, dass Einer dem Anderen 
aushelfen kann. GR Brandstötter gibt an, dass die Möglichkeit mit WG Osternach jetzt einmal 
vorangetrieben werden soll, wobei die WG Traxlham in weiterer Folge nicht ausgeschlossen ist. 
BGM Reinthaler wirft ein, dass er es schon so sähe, dass er der Genossenschaft, die sich im Ge-
meindegebiet Ort befindet, zuerst die Versorgungssicherheit bieten möchte.  
 
BGM Reinthaler stellt den Antrag, den Grundsatzbeschluss zur gegenseitigen Trinkwasserver-
sorgung zwischen der Gemeinde Ort und der Wassergenossenschaft Osternach zu fassen und 
ersucht um ein Handzeichen. Der Grundsatzbeschluss wir einstimmig gefasst. 
 
Punkt 6 
Prüfungsbericht Prüfungsausschuss 
BGM Reinthaler übergibt an den Prüfungsausschussobmann GR Brandstötter und bittet um Ver-
lesung des Berichtes über die am 25.2. stattgefundene Prüfungsausschusssitzung. GR Brandstöt-
ter weist darauf hin, dass der Bericht mittels Beamer von jedem mitgelesen werden kann und er 
hier nur auf bestimmte Punkte eingehen wird. 



 
 

Bericht über die am 25.2.2014 stattgefundene PA-Sitzung 

 

Obmann Brandstötter eröffnet die Sitzung und betont, dass die Einladungen zur heutigen Sitzung 
firstgerecht erfolgten und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
ad Punkt1) 
Obmann Brandstötter stellt fest, dass laut BH-Prüfer der Rechnungsabschluss vom Prüfungsaus-
schuss  in einer gesonderten Sitzung, einer Kontrolle zu unterziehen ist. Der  Rechnungsab-
schluss 2013 weist   im  ordentlichen    Haushalt    bei    Einnahmen    von   €  2.426.628,80  und  
Ausgaben  in  Höhe  von € 2.424.645,73 einen Sollüberschuss von € 1.983,07 auf. Der IST-
Abgang beträgt € 119.434,97 und setzt sich in einzelnen Summen wie folgt zusammen: 
 

 

 

VB Maierhofer erklärt, dass durch den Sollüberschuss von € 1.983,07, die Gemeinde Ort keine Abgangs-
gemeinde mehr ist. Der Überschuss wäre größer gewesen, aber es wurden Umbuchungen bei älteren 
Bauvorhaben vorgenommen, wo wir vom Land nichts mehr erhalten.  GR Brandstötter gibt zu verste-
hen, dass der IST-Abgang Gelder sind, die in der Buchhaltung verbucht sind, die wir nicht haben. Die 
Kameralistik ist mit der normalen Buchhaltung nicht zu vergleichen. GR Zeilberger möchte wissen, wo 
die Komm. Steuern hinkommen bzw. ob Rücklagen gebildet werden. VB Maierhofer erklärt dass, die 



Gelder im Ordentlichen Haushalt auf das Konto der Komm. Steuer gebucht werden und Zahlung über 
den Kassenkredit erfolgen. Obmann Brandstötter findet dass der Rechnungsabschluss von Jahr zu Jahr 
unübersichtlicher wird. GR Deschberger erkundigt sich wegen der Gewinnentnahmen. VB Maierhofer 
entgegnet, dass diese Gelder gegengebucht werden. Obmann Brandstötter erklärt, die Ausgaben bei 
den Repräsentationen und beim Wahlamt sind Kosten wo man nicht viel Spielraum hat. GR Wagner 
erkundigt sich, über die Zahlungen beim Kindergarten,  von der Marktgemeinde Reichersberg.  VB Mai-
erhofer erklärt, dass wenn ein Elternteil in Ort arbeitet, dann erhalten wir den Gastbeitrag, sonst nicht. 
Das Land OÖ stimmt nur bei solchen Anträgen zu. GR Ranseder spricht die Kosten bei der Feuerwehr an 
und gibt zu bedenken, dass in Reichersberg für drei Feuerwehren ein Budget  von € 38.000,- gegeben 
ist. GR Brandstötter erkundigt über die Instandhaltungskosten bei der Volksschule, wieso um € 17.000,- 
weniger benötigt wurde als voranschlagt. VB Maierhofer erklärt, dass noch nicht alle Instandhaltungs-
maßnahmen durchgeführt wurden und für das Jahr 2014 geplant sind. GR Wagner möchte wissen, ob 
bei der Mutterberatung pro Kind abgerechnet wird. VB Maierhofer gibt zu verstehen, dass die Kosten 
nach einem vorgegebenen Schlüssel zwischen den Gemeinden (Pauschale) abgerechnet werden. GR 
Ranseder erkundigt sich über den Punkt 8, Gebühr f. Benützung v. Gemeinde Einrichtung, in der Höhe 
von € 187.000,-. VB Maierhofer erklärt, dass dies die Einnahmen von der Kanalbenützung sind. GR 
Brandstötter meint, die Gemeinde müsste aus den Überschüssen von Kanalgebühr, Rücklagen bilden. 
GR Berger erkundigt sich wegen der Instandh. v. Sonstigen Anlagen, den Betrag von € 16.000,-. VB Mai-
erhofer spricht die Brandschutzklappen Reparatur in der Mehrzweckhalle an und bei Instandhaltung v. 
Gebäuden, VS u. KG ist die 2 malige Gebäudereinigung enthalten. GR Zeilberger spricht Kosten bei der 
Maasbacher Straße von € 5.000,- für Instandhaltung an. VB Maierhofer entgegnet, dass keine Instand-
haltungsmaßnahmen durchgeführt wurden. GR Zeilberger erkundigt sich, über Investitionsdarlehen v. 
Finanzunternehmungen in der Höhe von € 25.000,-, welches veranschlagt ist. VB Maierhofer erklärt, 
dass das Darlehen für die Benteler Straße geplant sei, aber noch nicht in Anspruch genommen wurde. 
Obmann Brandstötter spricht eine Rückzahlung von ca. € 13.000,- an, die die Gemeinde von der ISG 
erhalten hat, als Auflösung von Genossenschaftsanteilen. Es könnte theoretisch zum Verlust des Mitbe-
stimmungsrechts, der Gemeinde bei der Vergabe von Wohnungen kommen. GR Berger erkundigt sich 
über den Punkt Schadenfälle, über einen Betrag von ca. € 3.000,-. VB Maierhofer erklärt, dass es sich bei 
diesem Betrag um uneinbringliche Forderungen handelt. GR Zeilberger möchte wissen, wieso die Ge-
meinde einen Betrag von € 6.000,- für die Sperrmüllsammlung bezahlen muss. VB Maierhofer erklärt, 
dass jeder Private Gemeindebürger seinen Sperrmüll kostenlos zu den Sammelzentren bringen kann. 
Die Berechnung erfolgt über eine Kopfquote. GR Zeilberger fragt ob dieser Beitrag nötig ist. GR Bandstö-
tter entgegnet, es wäre möglich die Sperrmüllsammlung in der Gemeinde selbst durchzuführen, aber an 
den Kosten würde sich nicht viel ändern. VB Maierhofer erklärt, dass die Zahlungen für den Grünschnitt 
nicht mehr direkt an Herrn Egger Alois gehen, sondern alles mit dem BAV abgerechnet wird. Obmann 
Brandstötter spricht den Wasserverbrauch an und stellt fest, dass der Verlust zurückgegangen ist um ca. 
10 %. Die Zahlungen an die Gemeinde St. Martin belaufen sich auf ca. € 28.000,-. Weiteres bei den Ge-
bühren für Kanal und Wasser sind wir kostendeckend, bei Müll bzw. Biomüll inkl. Tonnenwaschung 
musste die Gebühr um 50 Cent erhöht werden. Die Bildung von Rücklagen ist von der BH nicht erlaubt. 
GR Wagner erkundigt sich über die Kosten für den Rettungswagen. GR Brandstötter erklärt, dass die 
Berechnung für den Rettungswagen auch nach Einwohner erfolgt. GR Brandstötter spricht die Einnah-
men von der Grundsteuer und Kommunalsteuer an, dass keine größeren Sprünge zu erwarten sind. 
Obmann Brandstötter verweist auf die Gruppe 9, bei den Einnahmen, hier sind die Rückstände aufgelis-
tet. Obmann Brandstötter spricht Transferzahlungen in der Höhe von 382.000,- an.  GR Ranseder er-
kundigt sich, über die Kosten bei der Maasbacherstraße in der Höhe von € 57.000,-. VB Maierhofer er-



klärt, dass alle Gelder, für den Bau der Benteler Straße verwendet werden mussten und diese Altlast ist 
seit 2004 offen. GR Brandstötter verweist auf verschiedene Darlehen, wie z.B. Wasserleitungsbau: € 
444.000,-, Ortskanal: € 809.000,-, VS-Sanierung: € 31.000,-, Investitionsdarlehen Land Oö: € 116.000,- 
und Investitionsdarlehen Wasserleitungsbau in der Höhe von € 108.000,-. Der Obmann spricht das Was-
serleitungsbau Darlehen an, wo das Land Oö, die Übernahme zugesagt hat. VB Maierhofer erklärt, dass 
dieses Darlehen von Jahr zu Jahr verlängert  wird. GR Brandstötter meint, dass der aktuelle Schulden-
stand zurzeit nicht so schlecht aussieht, weil in den letzten Jahren keine größeren Vorhaben getätigt 
worden sind. Obmann Brandstötter fragt sich, mit welchen Kosten die Gemeinde nach der Kanalbefah-
rung reichen muss. GR Berger erkundigt sich, über die Abrechnung der Kanalbefahrung, ob diese pro 
Kilometer erfolgt. VB Maierhofer erklärt, dass eine Kostenschätzung der Gemeinde St. Martin über-
nommen wurde. GR Brandstötter spricht, Haftungen an den RHV in der Höhe von € 629.000,-. VB Mai-
erhofer erklärt, dass die Gemeinde Ort an den RHV Zahlungen, Betriebskosten und Tilgung zahlt. Der 
Obmann erklärt, dass die Gemeinde  mit einem Anteil vom ca. 13 % am RHV beteiligt ist. GR Zeilberger 
fragt, ob die Gemeinde  schon die € 60.000,- für den Ankauf von Ort Nr. 81 erhalten hat. GR Brandstöt-
ter entgegnet, dass diese Kosten über das Girokonto zwischen finanziert werden. VB Maierhofer er-
gänzt, dass um die BZ Mittel bereits angesucht wurde, aber bis dato keine Rückmeldung eingegangen 
sei, es wird auf das Gespräch mit LR Hieglsberger verwiesen. GR Zeilberger spricht die Kosten von € 
52.602,- für den Neubau des Amtsgebäudes an und meint die Kosten von € 60.000,- für den Abriss geht 
sich nicht mehr aus. GR Brandstötter meint, dass die 7.500,- für die Gutachten nicht direkt zum Vorha-
ben gehören und noch ca. 10000,- bis 15000,- für Abriss eingerechnet werden müssen. GR Brandstötter 
spricht alte Vorhaben  im AOH an, dass diese viele Jahre mitgeschleppt werden. VB Maierhofer erklärt, 
dass solange ein Soll Betrag im Konto steht, kann dieses Vorhaben nicht gelöscht werden. GR Brandstöt-
ter meint, solange keine BZ Mittel für den Abriss genehmigt sind, darf dieser nicht erfolgen. Der Ob-
mann möchte, dass jede Fraktion einen Vorabzug des PA-Protokoll per E-Mail erhält, für die ÖVP GR 
Deschberger, die FPÖ GR Zeilberger und für die SPÖ Obmann Brandstötter.  

 

 

Beim Schuldennachweis ergibt sich folgender Stand: 
Stand 1.1. Abgang Stand 

31.12. 
Zinsen Schulden-

dienst gesamt 
Ersätze  Nettoauf-

wand 
1.750.048,33 83.780,30 1.666.268,03 27.287,16 111.067,46 49.819,38 61.248,08 

 



 

 

ad Punkt2)   

Obmann Brandstötter möchte die nächste PA-Sitzung am Donnerstag 27.3.2014 um 19.30 Uhr abhalten. 
In dieser Sitzung werden die Punkte: Prüfungsbericht zur Gebarungsprüfung der BH Ried und Wasserab-
rechnungen begutachtet. Obmann Brandstötter und GR Zeilberger möchte bei der Sitzung im 2. Quartal, 
den Punkt:  Traktor Reparaturen der letzten 4 Jahre durchschauen. 

GR Deschberger erkundigt sich, wann die Wassergebühren Abrechnung für 2013 kommt. VB Maierhofer 
entgegnet, dass die letzten Meldungen erst jetzt eingetroffen sind und die Abrechnung in den nächsten 
Tagen folgt. 

GR Zeilberger erkundigt sich, über den Wasserschwund. VB Maierhofer erklärt, dass dieser bei ca. 13 % 
liegt, aber durch die unterschiedlichen Ablesezeiträume begründet sind und wir tatsächlich unter 10 % 
uns bewegen. 

GR Brandstötter erörtert den vorgelegten Bericht. Er weist noch darauf hin, dass zukünftig der 
Prüfungsausschussbericht von allen PA-Mitgliedern unterschrieben werden muss, nicht nur vom 
Obmann. Er bittet um Kenntnisnahme und fordert die GR-Mitglieder dazu auf, hierzu entstande-
ne Fragen zu stellen. GR Bachmayr Karl fragt nach, ob Reichersberg inzwischen schon Gastbei-
träge für den Kindergarten zahlt. BGM Reinthaler gibt dazu an, dass nur für die Kinder bezahlt 
wird, für die ein Bescheid der Landesregierung vorliegt. BGM Reinthaler gibt an, dass dies auch 
Gegenstand im Gespräch mit LR Hiegelsberger war. Hier gäbe es aber keine Handhabe. Nach-
dem keine weiteren Fragen gestellt wurden, bedankt sich BGM Reinthaler beim Prüfungsaus-
schussobmann für seinen Bericht und ersucht den GR seinem Antrag zu folgen und den Bericht 
zur Kenntnis zu nehmen. Der Bericht wurde einstimmig durch Hand erheben zur Kenntnis ge-
nommen.  
 
Punkt 7 
Rechnungsabschluss 2013 
Beim ordentlichen Haushalt ergibt sich bei Einnahmen von € 2.546.063,77 und Ausgaben in Hö-
he von € 2.424.645,73 ein Soll-Überschuss in Höhe von € 1.983,07 (der IST-Abgang liegt bei € 
119.434,97).  Insgesamt wurden zusätzlich zu den Anschlusskosten € 80.991,43 an den außeror-
dentlichen Haushalt zugeführt. Beim außerordentlichen Haushalt errechnet sich ein Abgang in 
Höhe von € 25.113,89 und sehen die Detailsummen wie folgt aus: 

 
 



 
 
BGM Reinthaler stellt den Antrag, den Rechnungsabschluss 2013 zur Kenntnis zu nehmen. Er 
bittet um Hand erheben, wer damit einverstanden ist. Der Rechnungsabschluss 2013 wird ein-
stimmig zur Kenntnis genommen. 
 
Punkt 8 
HWS-Projekt Ort-Osternach/ hydraulische Nachberechnung 
Seitens der Fa. DI Wölfle wurde aufgrund der notwendigen Überarbeitung im Zusammenhang 
mit dem Projekt der Fa. Blattfisch per 27.2.2014 ein 3. Zusatzangebot vorgelegt. Demnach liegt 
der zusätzliche Honoraranteil für die Gemeinde Ort bei € 6.507,19 und es bedarf für diese Auf-
tragserweiterung eines GR-Beschlusses. 



Es gab im Bereich Osternach Änderungen, die eine Nachberechnung ergeben. Die Stunden für 
die Nachberechnung sind in diesem Zusatzangebot enthalten. Weiters wird die biologische Be-
gleitung von Seiten des Landes OÖ für dieses Projekt verlangt. Mit diesem Zusatz wird das Pro-
jekt verhandlungsreif und die Ausschreibung der Wasserrechtsverhandlung kann damit beginnen. 
Die Ausschreibung wird derzeit bereits von der BH vorbereitet und wenn der GR diese Erweite-
rung heute beschließt, dann wird die Wasserrechtsverhandlung ausgeschrieben. Es muss also 
nicht auf die Fertigstellung des Zusatzprojektes gewartet werden, sondern das Büro Wölfle hat 
die Gelegenheit während der Verhandlung diesen Nachtrag einzubringen. Damit gibt es keine 
weitere Verzögerung.  
GR Hölzl fragt nach, wann denn mit einem Baubeginn gerechnet werden kann. AL Trausinger 
antwortet darauf, dass eine Angabe zu einem Baubeginn nicht gemacht werden kann. Zuerst 
müsse der Bescheid über die Wasserrechtsverhandlung rechtskräftig werden, dann komme es zu 
Verhandlungen mit dem Bund und dem Land OÖ. Der Gemeindeanteil von 20 % müsse in Form 
eines Darlehens abgedeckt werden und es wird auch vom Ministerium eine Überprüfung stattfin-
den. Der Bund wurde bereits bei den Bereisungen des Gewässerbezirkes mit eingebunden und es 
ist das Vorhaben daher kein komplettes Neuland für das Ministerium. GR Schnallinger fragt 
nach, ob vorher keiner von den Mehrleistungen gewusst habe. BGM Reinthaler gibt an, dass es 
sich hier um Mehrleistungen handle, die aufgrund der biologischen Begleitung entstanden. Das 
konnte niemand vorhersehen. GR Schnallinger wirft ein, dass dies ja dann möglicherweise nicht 
der letzte Nachtrag sei. Es könnte möglicherweise in ein paar Monaten einer anderen Behörde 
einfallen, dass dies und jenes auch noch zu machen sei. AL Trausinger weist darauf hin, dass die 
biologische und ökologische Begleitung bisher nicht Standard war und mittlerweile aber not-
wendig wurde. Im Oktober 2012 wurde das Projekt von der Fa. Wölfle bei der Wasserrechtsbe-
hörde eingereicht und wurde durch die Sachverständigen geprüft. BGM Reinthaler weist GR 
Schnallinger darauf hin, dass solche Nachforderungen bei solchen Verhandlungen auftreten kön-
nen und diese zu erfüllen sind. GR Schnallinger regt an, noch einmal mit der Fa. Wölfle bezüg-
lich eines Rabattes zu verhandeln. GR Brandstötter weist darauf hin, dass die Gemeinde Ort von 
Seiten der Fa. Wölfle bereits einen Nachlass für das Gesamtprojekt von 30 % erhalten hat.  
 
BGM Reinthaler stellt den Antrag, den Auftrag lt. Angebot an das Büro DI Wölfle zu vergeben. 
Wer damit einverstanden ist, ersucht er um ein Handzeichen. Die Auftragsvergabe wird mit einer 
Gegenstimme durch GR Schnallinger Herbert beschlossen. 
 
 
Punkt 9 
Prüfungsbericht Gebarungsprüfung 
BGM Reinthaler führt aus, dass die „große“ Gebarungsprüfung der Gemeinde Ort durch die Prü-
fer der BH Ried im vorigen Jahr stattfand und der Bericht über diese Prüfung ist in der vorlie-
genden Form dem GR zur Kenntnis zu bringen. Der Prüfungsbericht wird nach Kenntnisnahme 
durch den GR dem Prüfungsausschuss zur Beratung zugewiesen.  
Der Prüfungsbericht wird vollinhaltlich verlesen und dem GR mittels Beamer zur Kenntnis ge-
bracht.  



 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 

 
 



 

 
 
 



GR Mayr fragt nach, was der in Absatz 1 gemeinte Ausdruck „bei einer ordentlichen Buchfüh-
rung“ bedeutet. Er gehe davon aus, dass die Gemeinde eine ordentliche Buchführung hätte. VB 
Ingrid Maierhofer erklärt dazu, dass Zuführungen die zuerst falsch gebucht wurden, im Jahr 2012 
bereinigt wurden. VB Maierhofer habe hier etwas falsch verstanden, insofern gewisse Zuführun-
gen bei Abgangsgemeinden nicht gemacht werden dürfen, was sich hinterher als falsch erwiesen 
hat. Damit mussten die Zuführungen nachträglich gemacht werden. GR Mayr fasst zusammen, 
dass somit der jetzt richtig gestellte Abgang höher wurde. BGM Reinthaler erklärt, dass im wei-
teren Bericht ja sowieso auf den Fehler eingegangen wurde. VB Maierhofer weist darauf hin, 
dass der jetzige Stand wieder richtig ist. 
GR Mayr fragt weiters nach, warum die Gemeinde im Land auf 351. Stelle liegt, da würde die 
Gemeinde ja nicht gut wegkommen. BGM Reinthaler erklärt, je weiter hinten die Gemeinde an-
gesiedelt ist, umso besser stehe sie da. Die Platzierung richtet sich in diesem Fall nach dem wer 
am schlechtesten dasteht, der stünde auf Platz 1. Es müsse also von hinten angefangen werden 
um die Gemeinden nach dem besseren Stand zu beurteilen.  
GR Brandstötter weist darauf hin, dass wenn AL Trausinger bis zur nächsten Prüfungsausschuss-
sitzung wieder im Amt ist, dann wird der gesamte Prüfungsbericht verlesen und auf die einzelnen 
Punkte genauer eingegangen. Er weist außerdem darauf hin, dass er den ihm überlassen Prü-
fungsbericht wieder an die Gemeinde zurückgegeben habe, wobei er keinerlei Vervielfältigungen 
vorgenommen hat. Dieser Bericht soll bis zur Prüfungsausschusssitzung bei der Gemeinde ver-
wahrt werden. 
 
BGM Reinthaler stellt den Antrag, den Prüfungsbericht der BH Ried über die im Jahr 2013 er-
folgte Gebarungsprüfung der Gemeinde Ort in vorliegender Fassung zur Kenntnis zu nehmen. 
Dazu ersucht er um ein Handzeichen. Der Bericht wird einstimmig zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Punkt 10:  
Dringlichkeitsantrag der ÖVP (Beilage 1) 
BGM Reinthaler verweist auf die Verlesung dieses Dringlichkeitsantrages eingangs der Sitzung 
und fasst zusammen, dass es hier um die Auflassung der Straßensperre auf der Parzelle 1524 
ginge. Zu diesem Straßenstück wäre heute die Auflassung bzw. Grundabtretung auf der Tages-
ordnung Punkt 3, der abgesetzt wurde, beraten worden. Er weist auf sein an die Fraktionen er-
gangenes E-Mail hin, in der er auch erklärt, warum der TOP abgesetzt werden soll. Er erklärt 
vorab, dass er mit Herrn Huber nicht mehr alleine verhandelt. Gespräche mit Herrn Huber will er 
in Zukunft immer nur im Beisein von AL Trausinger und Protokollschreiber führen. Es habe in 
der Vergangenheit Absprachen gegeben, an die sich Herr Huber, aus welchen Gründen auch im-
mer, nicht gehalten hat. AL Trausinger gibt an, dass dem Beschluss über die Auflassung der 
Straße im Grunde nichts entgegenstehen würde – es liegt auch der Plan darüber auf. Er gibt nur 
zu bedenken, dass Herr Huber und Herr Saletmeier die Vermessung solange nicht unterschrei-
ben, als der privatrechtliche Vertrag über den Grundtausch nicht abgeschlossen ist. Es wurde 
bereits beim Gemeindebund als auch beim Finanzamt nachgefragt, ob es Möglichkeiten zur Her-
absetzung oder Umgehung der Immobiliensteuer gäbe. Solange die Gemeinde nicht die Kosten 
übernimmt, wird auch der privatrechtliche Vertrag nicht Zustande kommen und in weiterer Folge 
die Vermessung nicht unterschrieben werden. AL Trausinger hat sich auch beim Notar und bei 
der Liegenschaftsverwaltung erkundigt, es gibt die Möglichkeit, dass der Grundwert niedriger 
deklariert wird. Derzeit ist ein Wert von € 35,- angegeben, dieser Wert ist Grundlage für die Im-
mobilien- und Grunderwerbsteuer. Nachdem der Grund tatsächlich keine € 35,- wert ist, weil die 
Hochspannungsleitung darüber geht, könnte es für diesen Grund Abwertungen geben. Lt. Vertre-
tung von Herrn Notar Wild, Herrn Dr. Hauser, gäbe es zwei Möglichkeiten dazu. Entweder ein 



gerichtlich beeideter Sachverständiger stellt den Abschlag fest, was bewirkt, dass dieser Sachver-
ständige wieder die Kosten verursacht die steuerlich eingespart werden können und dies kann für 
die Gemeinde keine Lösung sein. Die andere Möglichkeit, die ihm praktikabel erscheint, wäre 
die, dass der GR den Vertragsentwurf mit der Herabsetzung der Bemessungsgrundlage so wie 
ihm der Wert realistisch vorkommt zu beschließen. Dies kann im GR ausdiskutiert werden und 
somit wäre es auch die billigere Lösung. Es müsse dabei auf einen Wert gekommen werden, der 
so realistisch ist, dass er einer finanzbehördlichen Überprüfung standhält. Die Liegenschaftsver-
waltung vom Land OÖ habe ihm die Auskunft gegeben, dass ein 20 %-iger Abschlag auf die 
28.000,- € gegeben werden kann. Der GR kann den Betrag also auf ca. 20.000,- € herabsetzen, 
somit würde sich die Immobilien- als auch die Grunderwerbsteuer entsprechend vermindern. 
Wenn dies beschlossen wird, dann steht der Auflassung nichts mehr im Wege. BGM Reinthaler 
fragt nach, ob die GR-Mitglieder bereits über die Aussage von Herrn Gutwald, Liegenschafts-
verwaltung Land OÖ, informiert wurden, in der es darum geht, dass die Gemeinde als Auslöser 
der Änderungen auch zu der Entrichtung der Immobiliensteuer belangt werden kann. GR Bach-
mayer wirft ein, dass dies nicht ganz so sei. Die Immobiliensteuer wurde durch den Grundtausch 
zwischen Herrn Hauer und Herrn Saletmeier ausgelöst und nicht durch die Abtretungen an die 
Gemeinde. AL Trausinger wirft ein, dass der Grundtausch eine Grundvoraussetzung für die Zu-
stimmungen zu den anderen Änderungen war (Grundabtretung für die Benteler Straße). BGM 
Reinthaler merkt an, dass Auslöser auch unter Anderem die Kirche war, die nicht dazu bereit war 
auch nur 2 m für die Firma Benteler herzugeben. Dies geschah nicht unter Pfarrer Lambert, son-
dern unter dem damaligen Administrator, Herrn Aichinger.  Durch diese Situation musste die 
Firma Benteler so weit weiterrutschen, so dass überhaupt mit Herrn Huber verhandelt werden 
musste. GR Brandstötter weist darauf hin, dass für solche Besprechungen in Zukunft nicht nur 
BGM und Sekretär, sondern auch der Bauausschuss-Obmann oder dessen Stellvertreter beigezo-
gen werden sollen. AL Trausinger gibt an, dass bei den Verhandlungen mit Herrn Huber auch die 
Liegenschaftsverwaltung und auch der Straßenmeister und Andere anwesend waren. Diese Be-
sprechungen fanden also schon mit einem Gremium statt. GR Bachmayer Silvia weist darauf hin, 
dass dieser Dringlichkeitsantrag jetzt nichts mit der Immobiliensteuer zu tun hat, sondern darum, 
dass die Straßensperre wieder aufgehoben wird, denn so kann in Ruhe über ein Gesamtpaket 
nachgedacht und diskutiert werden. Es könne nicht sein, dass der Punkt von Sitzung zu Sitzung 
verschoben wird. BGM Reinthaler gibt zurück, dass der Gemeinde zum Zeitpunkt der Verständi-
gung der GR-Sitzung noch nicht bekannt war, dass AL Trausinger stationär im Krankenhaus 
bleiben muss. Er ersucht die ÖVP um Zurückziehung dieses Dringlichkeitsantrages und erklärt, 
dass ihm sehr wohl bewusst sei, dass dieser Punkt in nächster Zeit erledigt werden muss. GR 
Schnallinger fragt nach, was denn dagegen spreche, die Straße wieder zu öffnen. AL Trausinger 
gibt an, dass Herrn Huber während des Einlöseverfahrens dieses Teilstück zugesagt wurde. GR 
Schnallinger gibt zu bedenken, dass die Gemeinde sich nicht an diese Vereinbarung halten müs-
se, wenn Herr Huber das auch nicht tut. Zusammenfassend wird festgehalten, dass die Abtretung 
an Herrn Huber erst dann zu tragen kommt, wenn das Einlöseverfahren durchgeführt wurde. Es 
besteht also noch kein Recht für Herrn Huber, dass die Straße jetzt schon gesperrt sein muss. GR 
Schnallinger fragt nach, ob dies dann nicht auch ein Druckmittel gegenüber Herrn Huber sei, 
wenn die Gemeinde die Straße wieder öffnen würde, vor allem wäre es den übrigen Anrainern 
nicht unsympathisch. GR Wiesner glaubt, dass die Gemeinde in die Zeitung käme, wenn die 
Straße jetzt kurzfristig wieder geöffnet wird. Da kenne sich dann keiner mehr aus. GR Hölzl gibt 
an, dass sowieso kein Weg an der Immobiliensteuer vorbeigehe und die Gemeinde dies zahlen 
muss. GR Bachmayer glaubt dies nicht. Zumindest wird nicht die Gemeinde zahlen. GR Mayr 
weist darauf hin, dass im Vorstand bereits beschlossen wurde, dass die Steuer gedrittelt wird, 
sprich ein Drittel die Gemeinde, ein Drittel Herr Huber und ein Drittel Herr Saletmaier. Es könne 
nicht sein, dass dieser Beschluss jetzt ignoriert wird. BGM Reinthaler weist noch einmal auf sei-
ne Bitte hin, dass die ÖVP den Dringlichkeitsantrag zurückziehen soll. Es muss sowieso noch 



eine GR-Sitzung entgegen dem Sitzungsplan eingeschoben werden, dann kann dieser Punkt be-
handelt werden. Er möchte nicht ohne AL Trausinger in diese Verhandlung gehen. Sollte AL 
Trausinger gesundheitlich noch länger ausfallen, dann werde er eventuell mit Bauausschuss-
Obmann die weiteren Verhandlungen fortführen. Jedenfalls wird der Punkt in der nächsten GR-
Sitzung behandelt werden. GR Bachmayer Silvia erklärt sich bereit, den Dringlichkeitsantrag bis 
zur nächsten GR Sitzung zurückzuziehen. GR Bachmayer Silvia stellt noch die Frage, ob es für 
AL Trausinger einen Ersatz oder eine Vertretung gäbe. AL Trausinger gibt an, dass er schon seit 
Jahren auf eine fehlende Vertretung hingewiesen habe. BGM Reinthaler führt aus, dass es mo-
mentan tatsächlich nicht leicht ist, das tägliche Arbeitspensum zu erfüllen auch deswegen, weil 
Frau Maierhofer derzeit ihren Resturlaub verbraucht und daher gleich zwei Arbeitskräfte ausfal-
len würden. Dies wird aber auch in den Griff gebracht werden. Er bedankt sich noch beim GR für 
das entgegengebrachte Verständnis für diese außergewöhnliche personelle Situation und auch bei 
der ÖVP für die Zurückziehung des Dringlichkeitsantrages. 
 
Punkt 11, Allfälliges 
GR Brandstötter gibt an, dass in der letzten Ausgabe der Gemeindebundzeitung 02/2014 auf die 
Zivilschutz-SMS hingewiesen wird. Damit diese aktiviert werden kann, muss die Gemeinde 
selbst tätig werden. BGM Reinthaler weist darauf hin, dass dies bereits geplant, aber noch nicht 
aktiviert ist. Es gäbe noch Verhandlungen zwischen Land und Zivilschutzverband bezüglich 
noch weiterer Angebote über diese SMS, was aber derzeit noch rechtlich durch den Landesver-
fassungsdienst geprüft wird. Unter weiteren Angeboten verstehen die Gemeinden, dass auch lo-
kale Mitteilungen, wie z. B. ein kurzfristiges abdrehen des Ortswassers oder Ähnliches, über 
diese SMS bekannt gegeben werden können.  
 
GR Hölzl teilt noch die Einnahmen vom Kinderfasching mit, es seien genau 486,00 € für das 
Jugendkonto geblieben. Für eine Halbtags-Veranstaltung sei dies nicht zu verachten. BGM 
Reinthaler bedankt sich auch hier noch einmal für die Unterstützungen dafür.  
 
BGM Reinthaler teilt mit, dass von der ÖVP, GR Mayr, eine dringende Anfrage bezüglich der 
Lärmbelastung durch die Autobahn gestellt wurde. Die Anfrage wurde durch die Landesver-
kehrsabteilung wie folgt beantwortet: BEILAGE 3 – BGM Reinthaler verliest das Antwort-
schreiben.  
 
BGM Reinthaler weist auf das Gespräch bei LR Hiegelsberger hin,  das durch den Tod des Va-
ters von LR Hiegelsberger auf 06. März 2014 verschoben wurde und verliest das darauf resultie-
rende Schreiben vom 10.03.2014: BEILAGE 4 
 
Bezüglich der Resolution zur Postenschließung der Polizei hat die Gemeinde bereits ein Ant-
wortschreiben vom Landtagspräsidenten KommR Viktor Sigl erhalten. Er habe dies an das Bun-
desministerium weitergeleitet und auch von diesem hat die Gemeinde eine Antwort erhalten. AL 
Trausinger hat dieses Antwortschreiben bereits aufgearbeitet und ein weiteres Schreiben für das 
BMI an Frau BM Mag. Johanna Mikl-Leitner verfasst. Nachdem festgestellt wurde, dass die 
Fraktionen dieses Antwortschreiben vom BMI noch nicht erhalten haben, teilt BGM Reinthaler 
mit, dass er dies noch nachholen werde. Es habe sich auch der Gemeindebundpräsident, Herr 
Hingsamer, bereits schriftlich gemeldet, für ihn sei die Vorgangsweise auch unverständlich. Der 
BH-Landeshauptmann meldet sich nicht mehr schriftlich, da dieser BGM Reinthaler bereits per-
sönlich mitgeteilt hat, dass es auch für ihn unverständlich ist. Er weist auf bereits jetzt erkennba-
re Probleme bei der Zusammenlegung mit Aurolzmünster hin (Parkplatzsituation, fehlender be-
hindertengerechter Zugang usw.). Weiters weist er darauf hin, dass auch das Antwortschreiben 
von AL Trausinger an die Fraktionen weiterleiten wird. Der GR soll heute die Stellungnahme 



(Antwortschreiben von AL Trausinger erstellt) beschließen. GR Mayr weist darauf hin, dass er 
die Stellungnahme nicht beschließen kann, wenn er sie nicht kennt. Außerdem kann hier in All-
fälliges kein Beschluss gefasst werden. AL Trausinger verliest letztendlich diese Stellungnahme 
(BEILAGE 5). Nachdem der GR dieses Schreiben zur Kenntnis genommen worden ist, stellt GR 
Hölzl fest, dass hier kein Beschluss notwendig ist. AL Trausinger gibt im Recht und der GR ist 
damit einverstanden, dass die soeben verlesene Stellungnahme so weggeschickt werden kann.  
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgten übergibt das Wort an GR Badergruber. 

 
 
Punkt 12, Fragestunde - Den Vorsitz hat die FPÖ. 
GR Badergruber bittet die Zuhörer ihre Fragen zu stellen. Herr Bortenschlager fragt nach wie 
weit das Projekt Hochwasserschutz ist und wann es endlich zum Baubeginn kommt. Er verfolge 
schon seit zwei Jahren in den GR-Sitzungen die Diskussionen dazu und hört immer nur von Kos-
ten, aber eine Umsetzung ist nicht in Sicht. BGM Reinthaler gibt an, dass die wasserrechtliche 
Verhandlung unmittelbar vor der Ausschreibung steht. Diese Verhandlung wird wahrscheinlich 
auf Grund der umfangreichen Vorladungen in der MZH stattfinden. AL Trausinger weist darauf 
hin, dass der Bescheid der wasserrechtlichen Verhandlung erst rechtskräftig werden muss (nach 
Abhandlung aller Einsprüche), dann wird die Finanzierung geklärt und erst wenn diese geklärt 
ist, gibt es auch ein Baubeginnsdatum. Zum derzeitigen Stand kann absolut keine Angabe ge-
macht werden, wann dies sein wird. GR Badergruber fragt nach, in welchem Zeitraum sich die 
Klärung der Finanzierung abspielen wird. AL Trausinger geht von ca. einem halben Jahr aus, 
wobei auch hier keine genauen Angaben gemacht werden können.  
 
Nachdem auch hier keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, schließt BGM Reinthaler die heuti-
ge GR-Sitzung um 22.00 Uhr.  
 

 
 
 


